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Publizierende Stelle 
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Einladung zur ausserordentlichen 
Generalversammlung Link-Fabrik AG

Betroffene Organisation:  
Link-Fabrik AG 
CHE-115.583.522 
Chamerstrasse 44 
6331 Hünenberg 

Angaben zur Generalversammlung:  
17.03.2021, 17:30 Uhr, Sitz der Gesellschaft, Chamerstrasse 44, 6331 Hünenberg 

Einladungstext/Traktanden:  
Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Link-Fabrik AG in 
Hünenberg: 

Traktanden: 1. Statutenänderung (Art. 2, 3, 3a [neu], 4, und 9). 

Antrag Verwaltungsrat: 

Änderung Art. 2: Zweck 
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich des 
Online Marketings, der Suchmaschinenoptimierung und von Social Media. Die 
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland 
errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle 
Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. 
Sie kann zudem Immaterialgüterrechte und Wertschriften aller Art erwerben, verwalten 
und verkaufen. 

Änderung Art. 3: Höhe des Aktienkapitals und Aktien 
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 100'000.00 und ist zu 100 % liberiert. Es 
ist eingeteilt in 100 Namenaktien im Nennwert von je CHF 1'000.00. 

Art. 3a [neu]: Aktienbuch 
Der Verwaltungsrat führt über alle Namenaktien ein Aktienbuch, in welches die 
Eigentümer und Nutzniesser mit Namen und Adresse eingetragen werden. 



Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär oder als Nutzniesser, wer im Aktienbuch 
eingetragen ist. 

Änderung Art. 4: Einberufung der Generalversammlung 
Die Einberufung erfolgt spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag schriftlich (durch 
Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die einzelnen Aktionäre. 

Änderung Art. 9: Publikationsorgan / Mitteilungen 
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer 
geeigneter Schriftform an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. 

Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 

Traktanden: 2 Varia 

Ergänzende rechtliche Hinweise:  
Mit dieser Einladung ist die Frist von 20 Tagen eingehalten. 

Die Inhaberaktionäre der Gesellschaft werden darauf hingewiesen, dass sie die in ihrem 
Eigentum stehenden Inhaberaktien im Original an die Generalversammlung 
mitzubringen und vorzulegen haben. 
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